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A. Einführung in die Problematik

Die strafbare Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 170 I StGB stellt sowohl die
Wissenschaft als auch die (straf-)rechtliche Praxis vor erhebliche Schwierigkeiten.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Problemen der Norm und
versucht, diese einer Lösung zuzuführen. Hierzu zählen insbesondere Fragen nach
dem von der Norm geschützten Rechtsgut sowie nach der Bindungswirkung von
zivilgerichtlichen Entscheidungen. Darüber hinaus werden Denkanstöße gegeben,
wie die (strafrechtliche) Verfolgung von Unterhaltspflichtverletzungen effektiver
gestaltet werden kann.

Unterhaltsleistungen dienen dazu, den Lebensbedarf einer Person zu sichern, die
hierzu selbst nicht in der Lage ist. Die entsprechenden Ansprüche auf Unterhalt
resultieren aus zwischen dem Unterhaltsschuldner und dem Unterhaltsberechtigten
bestehenden besonderen Beziehungen, beispielsweise der Bindung zwischen Eltern
und ihren Kindern. Sie bilden ein für die Gesellschaft besonders wichtiges Gefüge
sozialer Absicherung. Kommt ein Unterhaltsschuldner seiner Unterhaltspflicht trotz
bestehender Leistungsfähigkeit nicht nach, stellt dies ein Verhalten dar, das für sich
genommen bereits in hohem Maße missbilligenswert ist. Führt diese Pflichtverlet-
zung sodann zu einer Gefährdung des Lebensbedarfs des Unterhaltsberechtigten, ist
eine Reaktionmit Schuldspruch und Strafe auf das gefährdende Verhalten –wie noch
näher darzulegen sein wird – nicht nur notwendig, sondern auch geboten. Dies kann
nicht nur für eine konkrete Gefährdung des Lebensbedarfs gelten. Vielmehr greift die
Notwendigkeit und Gebotenheit einer Sanktionierung auch dann, wenn Dritte den
Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten anstelle des primär verpflichteten Unter-
haltsschuldners sichern. Das Fehlverhalten des Unterhaltsschuldners – dessen Ver-
haltensnormverstoß – wird nicht dadurch geringer, dass der Unterhaltsschuldner die
Hilfe Dritter – insbesondere durch öffentliche Kassen – erhalten kann.

In § 170 I StGB ist eine entsprechende Rechtsgrundlage für eine strafrechtliche
Sanktionierung dieser Pflichtverletzung zu finden. Die Legitimation als Strafnorm ist
dabei seit jeher starker Kritik ausgesetzt, die insbesondere aus dem zivilrechtsak-
zessorischen Charakter des § 170 I StGB resultiert. Denn für die Frage nach der
Tatbestandsverwirklichung kommt es maßgeblich auf Normen des Zivilrechts an.
Gerade im Hinblick auf die zweite Verwirklichungsform des § 170 I StGB, die keine
tatsächliche, sondern lediglich eine potentielle Gefährdung des Lebensbedarfs des
Unterhaltsberechtigten erfordert, wird die Kritik laut, mit § 170 I StGB würde die
schlichte Nichterfüllung einer zivilrechtlichen Pflicht sanktioniert. Um beantworten
zu können, ob dies tatsächlich der Fall ist, muss zunächst geklärt werden, was das von
der Norm konkret geschützte Rechtsgut ist. Nach nahezu übereinstimmender Auf-



fassung soll die Norm sowohl dem Schutz des Lebensbedarfs des Unterhaltsbe-
rechtigten als auch dem Schutz der öffentlichen Sozialhilfe vor Inanspruchnahme
dienen. Der Schutz der öffentlichen Sozialhilfe ist allerdings – wie sich noch zeigen
wird – allenfalls Konsequenz des Schutzes des Unterhaltsberechtigten und damit ein
bloßer Rechtsreflex.

Auch bei grundsätzlicher Legitimierbarkeit des § 170 I StGB stellt die zivil-
rechtsakzessorische Norm die tägliche gerichtliche Praxis vor besondere Schwie-
rigkeiten. Ein autonomes „strafrechtliches Unterhaltsrecht“ existiert nicht. Von
Staatsanwalt und Strafrichter wird erwartet, die Leistungsfähigkeit des präsumtiven
Täters nach den einschlägigen zivilrechtlichen Normen eigenständig zu prüfen und
zu bewerten. Dabei kann es zu der Situation kommen, dass ein Zivilgericht das
Bestehen einer für die Unterhaltspflicht erforderlichen Statusbeziehung bereits
festgestellt oder sogar über den Bestand und die Höhe eines konkreten Unterhalts-
anspruchs entschieden hat. Ist dies der Fall, stellt sich die Frage, ob und inwieweit der
Strafrichter an die Entscheidungen des Zivilgerichts gebunden ist. Kann der Straf-
richter beispielsweise die Feststellung treffen, B ist Vater des Kindes, während das
Zivilgericht noch eine Vaterschaft des A bejaht hat? Und wenn das Zivilgericht das
Bestehen einer Unterhaltspflicht abgelehnt hat, kann dann eine strafrechtliche
Pflichtverletzung bei Nichterfüllung des – im Strafverfahren festgestellten – Un-
terhaltsanspruchs bestehen? Zur Beantwortung dieser relevanten Fragen ist strikt
zwischen der Bindungswirkung von Entscheidungen über die Statusbeziehung
zwischen Unterhaltsschuldner und Unterhaltsberechtigtem und der Bindungswir-
kung von Entscheidungen hinsichtlich der konkreten Höhe des Unterhaltsanspruchs
zu differenzieren. Damit ein Unterhaltsanspruch nach den Normen des bürgerlichen
Rechts überhaupt begründet werden kann, muss zunächst eine die Unterhaltspflicht
auslösende Statusbeziehung zwischen Unterhaltsschuldner und Unterhaltsberech-
tigtem bestehen. Ist eine entsprechende Beziehung gegeben, richten sich der Bestand
und die Höhe des Unterhaltsanspruchs insbesondere nach dem Bedarf des Unter-
haltsberechtigten und der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners. Die (zivil-)
gerichtlichen Entscheidungen über das Vorliegen einer Statusbeziehung und die
konkrete Berechnung des Unterhaltsanspruchs unterliegen allerdings unterschied-
lichen prozessualen Vorgaben, die unter B.II.3. in die Überlegungen zur Bin-
dungswirkung zivilgerichtlicher Entscheidungen einzubeziehen sein werden.

Sofern keine Bindungswirkung von einer zivil- beziehungsweise familienge-
richtlichen Entscheidung ausgeht oder dem Strafverfahren kein zivil-/familienge-
richtliches Verfahren vorangegangen ist, haben die Staatsanwaltschaft und der
Strafrichter die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners genau zu ermitteln.
Hierzu stehen insbesondere der Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungsbehörden
bereits einige Ermittlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die in der vorliegenden
Arbeit kurz dargestellt werden sollen. Um die Strafverfolgung in Verfahren wegen
Unterhaltspflichtverletzung noch effektiver auszugestalten, wird zudem die Mög-
lichkeit untersucht, auf Steuerdaten des präsumtiven Täters des § 170 I StGB zu-
greifen zu können. Die Durchbrechung des Steuergeheimnisses zugunsten einer
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effektiven Strafverfolgung, die – mittelbar – dem Schutz des notwendigen Le-
bensbedarfs des Unterhaltsberechtigten dient, ist – wie unter B.III.3. gezeigt wird –
verhältnismäßig ausgestaltbar. Das überwiegende Interesse an einer effektiven
Strafverfolgung zum – mittelbaren – Schutz fundamentaler Rechtsgüter des Un-
terhaltsberechtigtenmuss Vorrang vor dem Interesse des Unterhaltsschuldners an der
Geheimhaltung seiner Steuerdaten haben.

EineweitereMöglichkeit, die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners besser
feststellen zu können, ist der Rückgriff auf Sozialdaten. Während die Verwendung
von Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, eine Regelung de lege ferenda
erfordert, ist der Rückgriff auf Sozialdaten in einem Verfahren nach § 170 I StGB
bereits de lege lata möglich. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in einem
Zivilverfahren, das sich ebenfalls mit der Frage nach dem Bestehen und der Höhe
eines Unterhaltsanspruchs auseinandersetzt, sowohl auf Steuer- als auch auf Sozi-
aldaten zurückgegriffen werden kann. Warum eine Verwendungsmöglichkeit ge-
wisser Steuer- und Sozialdaten, soweit sie zur Unterhaltsberechnung erforderlich
sind, auch in einem Strafverfahren wegen Unterhaltspflichtverletzung bestehen
sollte, wird unter B.III.3. und B.III.4. näher behandelt.

Neben der Schwierigkeit, die Fakten zu ermitteln, die die zivilrechtsakzessori-
schen Tatbestandsmerkmale der Norm betreffen, bereitet nicht zuletzt auch die
Verhängung konkreter Strafbarkeitsfolgen nicht unerhebliche Probleme. Die ange-
ordnete Rechtsfolge des § 170 I StGB – Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe – wirkt jedenfalls auf den ersten Blick kontraproduktiv. Während die
Leistungsfähigkeit des vermögenslosen Schuldners durch die Auferlegung einer
Geldstrafe weiter eingeschränkt wird, kann der sich im Freiheitsentzug befindliche
Unterhaltsschuldner nur sehr eingeschränkt einer Beschäftigung nachgehen. Im
Einzelfall können sowohl Geld- als auch Freiheitsstrafe hingegen durchaus sinnvolle
und angemessene Reaktionen auf das begangene Unrecht darstellen. Zudem eröffnet
das Sanktionensystem bei flexibler Handhabung durchaus Möglichkeiten auch in
Fällen, in denen weder Freiheits- noch Geldstrafe sinnvoll erscheinen, eine Strafe zu
verhängen, die nicht kontraproduktiv ist und dennoch ihre Funktion angemessen
missbilligender Reaktion zu erfüllen vermag.

Während die vorstehend skizzierten zentralenwissenschaftlichen und praktischen
Probleme des § 170 I StGB diskutiert und angemessenen Lösungen zugeführt
werden sollen, wird in dieser Arbeit kein Schwerpunkt auf § 170 II StGB gelegt.
Dieser wird lediglich am Ende der grundlegenden Ausführungen zum geschützten
Rechtsgut des § 170 I StGB angesprochen. Dabei soll kurz auf die Hauptprobleme
der Norm eingegangen werden, mit denen nicht zuletzt deren geringe Praxisrelevanz
zusammenhängen dürfte.
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